
 
 

 

 

Hausordnung der IGS Kurt Schumacher 
Gültigkeit ab Sj. 25/26 

 

Präambel 

Wir sind eine große Schulgemeinschaft bestehend aus vielen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 

und Lehrern, Eltern sowie weiteren Angestellten und Akteuren. Wir kommen in unserer Schule 

zusammen, um miteinander zu lernen, zu arbeiten und auch freie Zeit gemeinsam zu verbringen. Jeder 

von uns hat dabei das Recht, als Person geachtet und in die Gemeinschaft der Schule aufgenommen zu 

werden, Unterstützung und Hilfe zu erfahren und sich nach seinen Möglichkeiten persönlich zu 

entfalten sowie die die Pflicht, Entfaltungsmöglichkeiten seiner Mitmenschen zu achten.  

Hilfsbereitschaft und Offenheit, Einsatzbereitschaft und Leistungswille sowie auch das faire Austragen 

von Konflikten sind für den guten Umgang so vieler Menschen miteinander und ein gutes Schulklima 

entscheidend. 

Wir alle können nur erfolgreich miteinander leben und arbeiten, wenn wir uns in unserem Schulhaus 

wohl fühlen.  

Für das Gelingen einer guten Schulgemeinschaft tragen wir alle Verantwortung. Es ist die Aufgabe aller, 

vor Unrecht die Augen nicht zu verschließen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen 

Die vorliegende Hausordnung spiegelt die Umsetzung unserer Werte für die Schulgemeinschaft wider 

und wird mit Eintritt in unsere Schule anerkannt. 

 

Vor dem Unterricht 

• Die SchülerInnen dürfen sich im Rahmen unseres offenen Beginns ab 7.30 Uhr im eigenen 

Jahrgangsbereich aufhalten. 

• Aus Sicherheitsgründen dürfen die Fenster nur dann weit geöffnet werden, wenn sich eine 

Lehrkraft im Raum befindet. 

 

Während des Unterrichts 

• Während der Unterrichtszeit verhalten wir uns im Schulhaus und insbesondere in den Fluren 

ruhig.  

• Wenn die Lehrkraft nicht zum Unterricht erscheint, melden die Klassen-

sprecherInnen/KurssprecherInnen dies nach fünf Minuten im Sekretariat. 

• Das Essen und Trinken im Unterricht sind nur nach Rücksprache mit der Lehrkraft gestattet.  

• In Fachräumen sind Essen und Trinken verboten. Über veranstaltungsbedingte Ausnahmen 

entscheidet die Lehrkraft.  

• Technische Geräte dürfen nur nach Aufforderung der Lehrkraft bedient werden. 

• Alle achten darauf, dass der Raum nach jeder Unterrichtsstunde sauber und ordentlich 

hinterlassen wird. Nach der letzten Schulstunde am Tag müssen die Stühle hochgestellt und 

der Unterrichtsraum besenrein sein. 
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Zwischen/nach dem Unterricht 

• Die Lehrkraft verlässt vor den großen Pausen als letzte den Raum und schließt diesen ab. 

• Alle SchülerInnen der 5. bis 10. Klasse halten sich während der Pausen auf den Schulhöfen 

oder in der Bibliothek auf. (siehe Bibliotheksordnung) 

In der Regenpause (zwei Gongs) stehen auch die Aula und die Dreieckshalle als 

Aufenthaltsräume zur Verfügung. 

• SchülerInnen der 5. bis 10. Klasse dürfen während der Unterrichtszeiten sowie während 

Veranstaltungen in der Schule das Schulgelände nicht verlassen. 

• Die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 9 und 10 dürfen, falls sie Nachmittagsunterricht haben 

und eine schriftliche Genehmigung der Eltern vorliegt, in der Mittagspause zum Zwecke der 

Nahrungsbeschaffung das Schulgelände verlassen.  

• Für SchülerInnen ab Klasse 11 sind die Aufenthaltsbereiche innerhalb des Schulgebäudes der 

MSS-Bereich, die Aula und die Arbeitsinseln. 

• Die Schulklassen organisieren für die Pausen bei Bedarf eine Ranzenaufsicht. 

• Die Cafeteria darf von den SchülerInnen der 5. bis 10. Klasse nur zum Kauf betreten werden. 

• Essen und Trinken sind im gekennzeichneten Sportbereich des Osthofs nicht gestattet.  

• Vor dem Unterricht in naturwissenschaftlichen Fachräumen warten die SchülerInnen der 5. bis 

10. Klasse auf die Lehrkraft im Treppenhaus vor der Glastür. 

 

Grundsätzliches 

• Wir beachten die Nutzungsordnung für digitale Endgeräte. 

• Wir sind eine kaugummifreie Schule. In Konzentrationsphasen können Ausnahmen durch die 

Lehrkraft gestattet werden. 

• Wir achten auf eine gewaltfreie Sprache. 

• Wir achten auf angemessene Kleidung. 

• Wir alle sind verantwortlich für die Sauberkeit des Schulgeländes. 

• Wir achten auf korrekte Mülltrennung.  

• Das Mitbringen von Wertgegenständen geschieht auf eigene Verantwortung. Die Schule 

übernimmt keine Haftung.  

 

Weitere Regelungen unserer Schule 

Eigenverantwortlicher Unterricht 
Bibliotheksordnung 
Nutzung digitaler Endgeräte 
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